
Änderungsantrag Nr.
TE061 

Beantragt von
Roland 'ValiDOM' Jungnickel 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §6 (6) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt in Abschnitt A §6 Abs. 6 der Bundessatzung vor 
"Auflösung" einzufügen: 

Strafgelder bis zur maximalen Höhe der dem Gebietsverband im 
laufenden Kalenderjahr zustehenden Mitgliedsbeitragsanteile, 

Begründung

Um Kollisionen mit anderen Anträgen zu vermeiden ist der Antrag nur 
so formuliert, dass er die relevante Textpassage einfügt. Zur 
besseren Übersicht daher in der Begründung das vor- und danach. 

Vor der Änderung 

... (6) Verstößt ein Gebietsverband schwerwiegend gegen die 
Grundsätze oder die Ordnung der Piratenpartei Deutschland sind 
folgende Ordnungsmaßnahmen gegen nachgeordnete Gebietsverbände sind 
möglich: Auflösung, Ausschluss, Amtsenthebung des Vorstandes 
nachgeordneter Gebietsverbände. (...) ... 

Nach dieser Änderung 

... (6) Verstößt ein Gebietsverband schwerwiegend gegen die 
Grundsätze oder die Ordnung der Piratenpartei Deutschland sind 
folgende Ordnungsmaßnahmen gegen nachgeordnete Gebietsverbände sind 
möglich: Strafgelder bis zur maximalen Höhe der dem Gebietsverband 
im laufenden Kalenderjahr zustehenden Mitgliedsbeitragsanteile, 
Auflösung, Ausschluss, Amtsenthebung des Vorstandes nachgeordneter 
Gebietsverbände. (...) ... 

Wenn ein Gebietsverband schwerwiegend gegen die Grundsätze oder die 
Ordnung der Piratenpartei Deutschland verstößt und die übergeordnete 
Gliederung dagegen vorgehen will - dann sind bisher nur sehr 
drastische, quasi endgültige Sanktionierungen möglich. Eine monetäre 
Sanktionierung wäre daher als erste Ordnungsmaßnahme denkbar, welche 
durch die dem entsprechenden Gebietsverband zustehenden 
Mitgliedsbeitragsanteile gedeckelt werden sollten. 
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